
 

 

 Kreisausschuss-Sitzung am 29.08.2025 Gesetzliche Mitgliederzahl: 11 

    -öffentlicher Teil- davon anwesend: - 

      Abstimmungsergebnis 

 
TOP: 1  

Sache / Beschluss Dafür Dagegen Enthaltung 

         

 

Zuwendungen nach § 58 Abs. 3 LKO; 
hier: Genehmigung zur Annahme von Spenden 
 
 
Beschlussvorlage: 
 
Laut § 58 Abs. 3 LKO darf der Landkreis zur Erfüllung seiner Aufgaben Sponsoring- 
leistungen, Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen 
oder an Dritte vermitteln. Über die Annahme oder Vermittlung einer Zuwendung entscheidet 
gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 12 der Hauptsatzung des Landkreises Kusel der Kreisausschuss. 
 
Folgende Zuwendungen wurden dem Landkreis Kusel angeboten und durch die Aufsichts- 
und Dienstleistungsdirektion ohne Beanstandungen geprüft: 
 
 

Zuwendungs-
geber 

Art der 
Zuwendung/Verwendungszweck 

Höhe der 
Zuwendung  

Zuwendungs- 
empfänger 

Burgverein 
Landkreis 

Kusel 

 
Geldzuwendungen für die 

Unterhaltung der Burg Lichtenberg 
 

 
 

587,01 € 
 
 

Kreisverwaltung Kusel 

Kreisspar-
kasse  
Kusel 

Finanzierung der Personalkosten der 
kommunalen Schuldnerberatung nach 
§ 17 Abs. 1 SGB I, §§ 6, 16a, 17 SGB 

II und §§ 11 und 75 SGB XII  

14.000,00 € Kreisverwaltung Kusel 

Kreisspar-
kasse Kusel 

Bereitstellung der Räumlichkeiten 
DRK Gebäude 

 

 
6.000,00 € 

 
 

Kreisverwaltung Kusel 

Rotary Club 
Kusel 

Kultursommer – Projekt „Carmina 
Burana & Spark“ 

4.000,00 € Kreisverwaltung Kusel 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreisausschuss stimmt der Annahme der oben aufgeführten Spenden zu. 
 
 


	Gremium
	Datum
	OStatus
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag

